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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20.12.06: Umfasst der Begriff "Kennzeichnung" eines Lebensmittels auch 
eine schriftliche Werbung für das Lebensmittel? 
Beschluss vom 26.09.2024, Az: I ZR 130/23  

2. UWG: Antrag auf Festsetzung eines Ordnungsgelds ohne konkreten Betrag 
oder ungefähre Größenordnung 
Beschluss vom 11.09.2024, Az: I ZB 93/23  

3. GNotKG: Bemessung des Geschäftswerts eines Beschlusses über die Erhöhung 
des Stammkapitals einer GmbH 
Beschluss vom 23.07.2024, Az: II ZB 3/24  

4. BGB: Informationspflichten eines Anlagevermittlers 
Urteil vom 19.09.2024, Az: III ZR 299/23  

5. AufenthG 2022: Aufenthalt eines Ausländers 
Beschluss vom 17.09.2024, Az: XIII ZB 71/22  

6. FamFG: Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens 
Beschluss vom 17.09.2024, Az: XIII ZB 67/20  

7. ARegV: Bedeutung informeller Hinweise der Bundesnetzagentur  
Beschluss vom 25.06.2024, Az: EnVR 3/22  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
 
1. Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20.12.06: Umfasst der Begriff "Kennzeichnung" eines Lebensmittels auch 
eine schriftliche Werbung für das Lebensmittel? 
Beschluss vom 26.09.2024, Az: I ZR 130/23 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 10 Abs. 2 
der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebens-
mittel (ABl. L 404 vom 30. Dezember 2006, S. 9) in der zuletzt durch die Verordnung 
(EU) Nr. 1047/2012 der Kommission vom 8. November 2012 (ABl. L 310 vom 9. No-
vember 2012, S. 36) geänderten Fassung folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor-
gelegt: 
1. Ist Art. 10 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 so auszulegen, dass der Be-
griff "Kennzeichnung" eines Lebensmittels auch eine schriftliche Werbung für das Le-
bensmittel umfasst, so dass die Verwendung einer gesundheitsbezogenen Angabe in 
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der schriftlichen Werbung dazu führt, dass die in dieser Vorschrift vorgesehenen In-
formationspflichten in der Werbung zu erfüllen sind? 
 
2. Ist Art. 10 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 so auszulegen, dass die bei 
Verwendung gesundheitsbezogener Angaben in einer Lebensmittelwerbung nach die-
ser Vorschrift bestehenden Informationspflichten auch dann in der Lebensmittelwer-
bung zu erfüllen sind, wenn die Kennzeichnung des Lebensmittels die erforderlichen 
Informationen enthält? 
 

  

2. UWG: Antrag auf Festsetzung eines Ordnungsgelds ohne konkreten Betrag oder 
ungefähre Größenordnung 
Beschluss vom 11.09.2024, Az: I ZB 93/23 
Der Grundsatz, dass es an der für eine sofortige Beschwerde notwendigen Beschwer 
des Gläubigers fehlt, wenn in seinem Antrag auf Festsetzung eines Ordnungsgelds we-
der ein konkreter Betrag noch eine ungefähre Größenordnung des Ordnungsgelds an-
gegeben wurde und das Gericht die Höhe des Ordnungsgelds nach seinem Ermessen 
festgesetzt hat, gilt auch für die Rechtsverfolgung durch qualifizierte Verbraucherver-
bände im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG (Fortführung von BGH, Beschluss vom 23. 
November 2023 - I ZB 29/23 , GRUR 2024, 157 = WRP 2024, 215). 
 

  

3. GNotKG: Bemessung des Geschäftswerts eines Beschlusses über die Erhöhung 
des Stammkapitals einer GmbH 
Beschluss vom 23.07.2024, Az: II ZB 3/24 
Für die Bemessung des Geschäftswerts eines Beschlusses über die Erhöhung des 
Stammkapitals einer GmbH ist innerhalb der durch § 105 Abs. 1 Satz 2 und § 108 
Abs. 5 GNotKG vorgegebenen Grenzen der den Ausgabepreis übersteigende Wert des 
auszugebenen Geschäftsanteils maßgeblich. Dies gilt auch, wenn der Kapitalerhö-
hungsbeschluss im Rahmen einer Spaltung nach dem Umwandlungsgesetz beim über-
nehmenden Rechtsträger gefasst wird und der Erhöhungsbetrag im Wege der Sachein-
lage durch die Übertragung des abgespaltenen Vermögens erbracht wird. 
 

  

4. BGB: Informationspflichten eines Anlagevermittlers 
Urteil vom 19.09.2024, Az: III ZR 299/23 
a) Ein Anlagevermittler genügt seiner Pflicht zur Information über die Bonität des 
Emittenten einer Kapitalanlage jedenfalls gegenüber einem geschäftserfahrenen Anla-
geinteressenten im Normalfall dadurch, dass er diesem eine im Anlagezeitpunkt aktu-
elle Bewertung einer Rating-Agentur mitteilt. Auf die Richtigkeit dieses Ratings darf 
er sich grundsätzlich verlassen. Zu weitergehenden Ermittlungen ist er nur verpflich-
tet, soweit er konkrete Anhaltspunkte für eine von dem Rating in negativer Hinsicht 
abweichende Bewertung hat. 
 
b) Handelt es sich bei dem Anlageinteressenten um eine Gemeinde mit einer eigenen 
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Kämmerei, darf der Anlagevermittler davon ausgehen, dass den dort für die Anlage-
entscheidung verantwortlichen Personen die verschiedenen Rating-Grade und ihre Be-
deutung geläufig sind. 
 

  

5. AufenthG 2022: Aufenthalt eines Ausländers 
Beschluss vom 17.09.2024, Az: XIII ZB 71/22 
a) Ist der Aufenthalt eines Ausländers bestandskräftig auf den Bezirk einer Ausländer-
behörde beschränkt, kann er einen gewöhnlichen Aufenthalt an einem anderen Ort 
nicht mehr begründen (Bestätigung von BGH, Beschlüsse vom 18. März 2010 - V ZB 
194/09, FGPrax 2010, 156 Rn. 13, vom 13. Oktober 2011 - V ZB 13/11, InfAuslR 
2012, 74 Rn. 5). 
 
b) Der Ausländer ist gemäß § 62 Abs. 3b Nr. 7 AufenthG 2022 dem behördlichen Zu-
griff entzogen, wenn er nach Bekanntwerden seines Aufenthaltsorts diesen wechselt 
und der neue Aufenthaltsort der Ausländerbehörde (erneut) nicht bekannt ist. 
 

  

6. FamFG: Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens 
Beschluss vom 17.09.2024, Az: XIII ZB 67/20 
Ein Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens liegt nicht vor, wenn ein ver-
fahrensbevollmächtigter Rechtsanwalt in einem Freiheitsentziehungsverfahren von ei-
nem Anhörungstermin zwar kurzfristig, aber noch so rechtzeitig unterrichtet wird, dass 
er das Gericht über seine geplante Teilnahme informieren könnte, er dies aber unter-
lässt und die Anhörung dann ohne ihn erfolgt. 
 

  

7. ARegV: Bedeutung informeller Hinweise der Bundesnetzagentur  
Beschluss vom 25.06.2024, Az: EnVR 3/22 
a) § 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV gestattet es der Bundesnetzagentur, bei der Genehmigung 
des Regulierungskontosaldos eine Verbuchung der Kosten für die Bestellung von 
Netzreservekapazität als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten aus vermiedenen Netz-
entgelten, die den Vorgaben des § 18 StromNEV widerspricht, der Höhe nach zu kor-
rigieren und insoweit die für den Netzbetreiber geltende Erlösobergrenze anzupassen. 
 
b) Informelle Hinweise der Bundesnetzagentur haben keine § 18 StromNEV abän-
dernde oder die Befugnisse der Bundesnetzagentur nach § 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV be-
schränkende Regelungswirkung. 
 
c) Bei der Entscheidung über die Genehmigung des Regulierungskontosaldos, die in 
eine zurückliegende Anpassung der Erlösobergrenze durch den Netzbetreiber eingreift, 
muss die Bundesnetzagentur unter Beachtung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes 
nach allgemeinen Regeln abwägen, ob eine erst nach Anpassung der Erlösobergrenze 
durch den Netzbetreiber eingetretene Rechtsentwicklung zu berücksichtigen ist. 
  

 

 


